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BUNDEsMINIsTluM FOR FINANZEN 
GZ. ZT-100/23-III/7/86!i;j 

d1G/HE ,';z:;; tve/) U,,(...~ ----

DVR: 0000078 
Himmelpfortgasse 4-8 
Postfach 2 

A-I015 Wien 

Sachbearbeiter: Entwurf eines Bundesgesetzes~ mit 
dem das ZOlltarifgesetz 1958 ge
ändert wird C17. ZolltarIfgesetz
novelle) 

MR Dr. KItzmantel 
Telefon: 51 433/1405 DW 

An den/die/das 
Präsl~enten des Nationalrates 
Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 
Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft 
und Verkehr Sektion V 
alle Bundesministerien 
Verbindungsstelle der österr. Bundesländer 
alle Ämter der Landesregierungen 
österreichischen Gewerkschaftsbund 
Oesterrelchlsche Nationalbank 
Vereinigung österr. Industrieller 
Bundeskammer der gewerbl ichen Wirtschaft 

Ge 5 Cl: Z "1 n t vv u rf' 

.,.' 
LI, 6A G,:'/198,b 

Datum Agg6.",Og,/f.-Z""" 
Verteilt 2,~!"AU,~J~~L,,~ 
:Dr.~~~~-

Bundeskonferenz der Kammern der freien Berufe österreichs 
Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern österreichs 
österreichischen Arbeiterkammertag 
österreichischen Landarbeiterkammertag 
Kammer für Arbeiter und Angestellte in der Land- und 

Forstwirtschaft In NIederösterreich 
Kammer der WIrtschaftstreuhänder 
österreichische Notariatskammer 
Osterreichische Apothekerkammer 
österreichischen Rechtsanwaltskammertag 
Zentral ausschuß für die Bediensteten sonstiger Dienst

zweige beim Bundesministerium für Finanzen 
österreichischen Gewerkschaftsbund~ Gewerkschaft 

der öffentl Ich Bedlensteten~ Bundessektion Finanz 
Präsidialabteilung 2 
Hauptverband der Land- und ForstwIrtschafts

betriebe österreichs 
Rechnungshof 

Das Bundesministerium für Finanzen beehrt slch~ In der An

lage die entsprechenden Exemplare des Entwurfes eines Bundesge

setzes~ mit dem das Zolltarifgesetz 1958 geändert wlrd~ ein

schl leßl Ich des Vorblattes zu den Erläuterungen~ den Erläute

rungen und der Gegenüberstellung der geltenden Gesetzestexte und 

des In Aussicht genommenen Wortlautes der Änderungen~ zu über

mitteln. 
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Es wird ersucht zu diesem Gesetzesvorhaben bis zum 

20. September 1986 

Stellung zu nehmen. Falls bis zu diesem Termin keine Stellung

nahme eingelangt Ist~ darf angenommen werden~ daß gegen den Ent

wurf keine Einwendungen bestehen. 

Es wird ersucht~ von einer allfäll igen Stellungnahme 25 Ab

drucke dem Präsidium des Nationalrates zuzuleiten. 

Beilagen 

Für 
der 

12. August 1986 

Für den Bundesminister: 

Dr. Egger 
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E N T W U R F 

Bundesgesetz vom •••••••••••• , mit dem 
das Zolltarifgesetz 1958 (17. Zolltarifgesetz

novelle) und das Ausgleichsabgabegesetz 
geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Art I kel I 

Der mit dem Zolltarifgesetz 1958, BGB1. Nr. 74, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGB1. Nr. 385/1986, erlassene 

Zolltarif wird wie folgt geändert: 

1. Die Tarifnummer 07.05 lautet: 

"07.05 Hülsenfrüchte, trocken und ausgelöst, auch 

geschält oder gebrochen: 

A - Erbsen •.•.••..•••••••••••••••.••••• •••··· 15 % 

B - Bohnen ••.••••••••.••••••••.•.••••••. · •.• • fre I 

C - LInsen .......•........•............... · .. frel 

D - ande re ..••••.••••••••••••••.••••••••••••• 10 % 

Anmerkungen: 

1 - Saatgut der Nummer 07.05 gegen eine Be

stätigung des Bundesministeriums für Land-

und Forstwlrtschaft .••••••••••••••..•••••••••••• •frel 

2 - Erbsen und Bohnen der Nummer 07.05, beim Bezug 

durch Verarbeitungsbetriebe zur Herstellung von 

Waren des Kapitels 16, des Kapitels 20 oder 

der Nummer 21.05, auf Erlaubnlsscheln •••.••••••.• frel 

3 - Erbsen der Nummer 07.05 A, beim Bezug durch 

Schälmühlen zur Herstellung von geschälten 

Erbsen, auf Erlaubnlsscheln •••••••.•••••.••.••••• frel 
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2. Die Anmerkung 1 a zum Kapitel 13 lautet: 

"a - Süßholzauszüge, mit einem Saccharosegehalt von mehr als 10 % 

des Gewichtes oder als Zuckerwaren aufgemacht CNr. 17.04) 

und Pektin, Pektlnate und Pektate, mit einem Zuckerzusatz, 

gerechnet als Invertzucker, von mehr als 90 % des Gewichtes 

CNr. 21.07);" 

3. Die Fußnote zur Tarifnummer 21.06 A 1 lautet: 

,,::) Der Zollsatz für Waren der NUnlTler 21.06 A 1 Ist durch Verord

nung des Bundesministers für Finanzen Im Einvernehmen mit den 

Bundesministern für Handel, Gewerbe und Industrie und für 

Land- und Forstwirtschaft bis auf S 1 200,-- für 100 kg zu 

erhöhen, soweit dies zur Hlntanhaltung einer bedeutenden 

Schädigung der Inländischen Erzeuger derartiger Waren durch 

wesentl ich erhöhte EInfuhrmengen erforderlich Ist." 

4. Die Tarifnummer 92.12 A 2 lautet: 

"2 - andere: 

a - Träger, ohne Aufzeichnungen, und Blld-

und Tonträger für Geräte der Nummer 92.11, 

mit Aufzelchnungen .•••••.•••••.••••••••••••• 15 % 

b - sonstige .................................... frel" 

Art I kel 11 

Das Ausgleichsabgabegesetz, BGBI. Nr.219/1967, zuletzt ge

ändert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 61/1979, wird wie folgt 

geändert: 

Im § 1 Abs. 3 llt. a) wird die Anführung "ex 13.03 C 

Pektin, Pektlnate und Pektate, mit einem Zuckerzusatz von mehr 

als 90 % des Gewichtes, gerechnet als Invertzucker" gestrichen. 
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Artikel 111 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1987 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes Ist der 

Bundesminister für Finanzen betraut. 
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Problem: 

Vor b 1 a t t 

zu den Erlluterungen zum Entwurf 
eines Bundesgesetzes, mit dem das 

Zolltarifgesetz 1958 (17. Zolltarif
gesetznovelle) und das Ausgleichs

abgabegesetz geändert wird 

1. Gemäß einem In Begutachtung beflndl lehen Entwurf einer Novelle 

zum Stärkegesetz (Stärkegesetz-Novelle 1987) sollen ge

trocknete Erbsen und Bohnen - soweit sie für die Stärkeer

zeugung oder für Futtermittelzwecke dienen - In das Preisaus

gleichssystem dieses Gesetzes einbezogen werden. Die der

zeitige Struktur der Tarifnummer 07.05 Ist für dieses Vorhaben 

nicht geeignet. 

2. Gellerzucker wird derzeit In österreich auf Grund einer Im 

Ausgleichsabgabegesetz enthaltenen Legal Interpretation In die 

Tarifnummer 13.03, In der Europäischen Gemeinschaft Jedoch In 

die Tarifnummer 21.07 eingereiht. 

3. Nach dem Vorbringen der Hefeindustrie Ist der derzeitige 

Außenschutz für Preßhefe wegen der Preisentwicklung auf dem 

Internationalen Markt auf die Dauer als zu gering anzusehen. 

4. Für Träger mit Software für ADV-Zwecke kommt es bel der Ein

fuhr Im Vergleich zu Inlandsumsätzen zu einer Ungleichheit, 

weil Im ersten Fall umsatzsteuerlieh faktisch nur der Mate

rialwert und nicht die Aufzeichnungskosten berücksichtigt 

werden können. 

Ziel: 

Durch den Entwurf soll Im wesentlichen ein erhöhter Schutzeffekt 

für die heimische Produktion einschlägiger Waren geschaffen bzw. 

die Gleichbehandlung von Inländischen Waren mit ausländischen 
herbeigeführt werden. 

Inhalt: 

1) Neustrukturlerung der Tarifnummer 07.05. 

2) Klarstellung der Einreihung von Pektin, Pektlnaten und 

Pektaten, mit hohem Zuckerzusatz (und damit von Gellerzucker). 

3) EInräumung der Möglichkeit, unter bestimmten Voraussetzungen 

für Preßhefe, aktiv, einen höheren Zollsatz zur Anwendung zu 

bringen. 
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4) Zollfreistellung von bestimmten Trägern mit Aufzeichnungen, um 

diese Ware bel der Einfuhr umsatzsteuerl Ich wie eine Inlän

dische Ware behandeln zu können. 

S) Änderung des Ausgleichsabgabegesetzes, um der Tarlflerung der 

unter Punkt 2) angefGhrten Erzeugnisse Rechnung zu tragen. 

Alternativen: 

Keine. 

Kosten: 

Keine. 
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E r 1 ä u t e run gen 

zum Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Zolltarifgesetz 1958 
(17. Zolltarifgesetznovelle) und 

das Ausgleichsabgabegesetz geändert 
wl rd 

A) AllgemeIner Tell 

Für getrocknete Erbsen und Bohnen sollen - soweIt sIe zur 

Stärkeerzeugung oder für FuttermIttelzwecke dIenen - PreIsaus

gleIchsmaßnahmen nach dem Stärkegesetz ermöglicht werden. 

DIe Einreihung von Gellerzucker soll wie In den Ländern der 

EuropäIschen WIrtschaftsgemeInschaft In dIe TarIfnummer 21.07 

erfolgen. 

WeIters soll eIne MöglIchkeIt geschaffen werden, den Außen

schutz für Preßhefe zu erhöhen. 

überdIes soll durch dIe ZollfreIstellung von bestImmten 

Trägern mit AufzeIchnungen von Software bewIrkt werden, daß dIese 

Waren bel der EInfuhr umsatzsteuerl Ich wIe derartIge Im Inland 

erzeugte Waren behandelt werden können. 

ZusätzlIche Kosten sind durch das Inkrafttreten dIeses 

Bundesgesetzes nicht zu erwarten. 

DIe ZuständIgkeIt des Bundes zur Erlassung dIeses Bundesge

setzes ergIbt sIch aus Art. 10 Abs. 1 Z 2 B-VG ("Zollwesen"). 

B) Besonderer Tell 

Zu Z 1 des Art. I (TNr. 07.05): 

Durch dIe Neustrukturlerung dIeser Nummer 5011 sIch folgende 

Gesetzeslage ergeben: 

a) Getrocknete Erbsen und Bohnen sollen dem Stärkegesetz unter-

1 legen, soweIt sIe für dIe Stärkeerzeugung oder für FuttermIttel

zwecke verwendet werden. Da gemäß § 1 Abs. 6 llt. ades Stärkege

setzes jene Waren vom AnwendungsbereIch dieses Gesetzes ausgenom

men sind, dIe nach eInem In eIner Anmerkung des ZolltarIfes vor-
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gesehenen begünstigten Zollsatz abzufertigen sind, sollen die 

bIsherigen Anmerkungen zur Nummer 07.05 auf alle Waren ausgedehnt 

werden, die dem Stärkegesetz nicht unterl legen sollen. Durch die 

neugeschaffene Position 07.05 D "andere" sollen z.B. Guarsamen 

berücksIchtIgt werden. 

b) Durch die Anmerkung 1 sollen alle als Saatgut dienenden Hül

senfrüchte zollfrei gestellt werden, wenn eine entsprechende 

Bestätigung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft 

vorl iegt. 

c) Durch dIe Anmerkung 2 sollen Erbsen und Bohnen für die Kon

serven- und Suppenerzeugung zollfrei gestellt werden. Dabei soll 

ein erleIchterter Zugang zu dieser Begünstigung (auch für die 

schon bisher begünstigten Erbsen für Suppenerzeugnisse) Im Rahmen 

eInes ErlaubnIsseheinverfahrens geschaffen werden. 

Bohnen konnten schon bisher zollfrei abgefertigt werden. Da 

für Erbsen Im Jahr 1985 1edlgl Ich Zölle Im Gesamtausmaß von etwa 

S 300.000,- erhoben wurden, fIele dIe zusätzliche ZollfreIheit 

kaum Ins Gewicht und wäre überdies als Kompensation aus der Sicht 

des Konsumenten dafür zu sehen, daß zum unmittelbaren Genuß be

stimmte getrocknete Erbsen und Bohnen In Hinkunft unter das 

Stärkegesetz fallen sollen. 

d) Die bIsherige Anmerkung 3 soll beibehalten werden (ZollfreI

steIlung für Erbsen beim Bezug durch Schälmühlen auf Erlaubnis

sehein). 

Zu Z 2 des Art. I (Anm. 1 a zum Kap. 13): 

Durch die Ergänzung der Anmerkung 1 a zum Kapitel 13 soll sicher

gestellt werden, daß PektIn, Pektlnate und Pektate, mit einem 

Zuckerzusatz, gerechnet als Invertzucker, von mehr als 90 % des 

Gewichtes, In dIe Tarifnummer 21.07 gehören. Diese Warenbeschrei

bung umfaßt auch Gelierzucker (sIehe auch ArtIkel 11). 
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Zu Z 3 des Art. I (TNr. 21.06 A I, Fußnote): 

Die österreichische Wirtschaft hat dargelegt, daß der In der 

derzeitigen Fußnote vorgesehene Zollsatz von S 600,- für 100 kg, 

der gemäß der Verordnung des Bundesministers für Finanzen vom 

18. Jul I 1983, BGB1. Nr. 400, zur Anwendung gelangt, auf die 

Dauer den Schutz der österreichischen Hefeerzeugung nicht gewähr

leistet. Mit der in Aussicht genommenen Neufassung wird die Mög

llchkelt eingeräumt, mit Verordnung den Zollsatz bis zu einer 

Höhe von S 1200,- für 100 kg festzusetzen. 

Zu Z 4 des Art. I (TNr. 92.12 A 2): 

Durch die Zollfreistellung von bestimmten Trägern mit Aufzeich

nungen (Im wesentl lehen Tonbänder mit Aufzeichnungen von Software 

für ADV-Zwecke) soll erreicht werden, daß die Importierte Ware 

umsatzsteuerlieh der Im Inland erzeugten gleichgestellt wird. Für 

die Bemessung der EInfuhrumsatzsteuer Ist bel wertzollpfl ichtlgen 

Waren gemäß § 5 Abs. 1 des Umsatzsteuergesetzes 1972 der Zol lwert 

heranzuziehen. Der Zollwert umfaßt nicht die Kosten oder den Wert 

für die auf den Trägern gespeicherten Daten oder Instruktionen. 

Durch die Zollfreistellung wird bewirkt, daß gemäß § 5 Abs. 2 

leg. clt. die Bemessung der EInfuhrumsatzsteuer nicht nach dem 

Zollwert, sondern nach dem geschuldeten Entgelt (das auch die 

oben erwähnten Kosten für die auf dem Träger gespeicherten Daten 

oder Instruktionen beinhaltet) erfolgt und somit eine Gleichstel

lung mit den gemäß § 4 Abs. 1 leg. clt. zu bemessenden Inlandsum

sätzen bewirkt wird. 

Zu Art. 11 (Ausgleichsabgabegesetz): 

Durch die Schaffung einer Ausnahmebestimmung Im Kapitel 13 des 

Zolltarifs für Pektin, Pektlnate und Pektate, mit einem Zuckerzu

satz, gerechnet als Invertzucker, von mehr als 90 % des Ge

wichtes, sollen diese Waren künftig nicht mehr In die Tarifnummer 

13.03 sondern In die Tarifnummer 21.07 eingereiht werden (siehe 

auch Ziffer 2 zu Artikel I). Die Anführung dieser Waren Im Aus

gleichsabgabegesetz unter der Nummer 13.03 soll somit entfallen. 

Die Waren würden sodann bel der Tarifnummer 21.07 dem Ausgleichs

abgabegesetz unterl legen, ohne besonders genannt zu werden. 
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G e gen übe r s tel I u n g 

Artikel I 

Geltender Gesetzestext 

1. Tarifnummer 07.05: 

07.05 Hülsenfrüchte, trocken und ausge
löst, auch geschält oder gebrochen: 
A - Bohnen •.•••••.•.•••••••••.••••• fre I 
B - Erbsen: 

1 ganz •..•••••••••••••••••••• 10 % 
2 - geschält oder gebrochen •••• 15 % 

C Ltnsen ••••••••••••••••••••••••• fret 

Anmerkungen: 

1 - Saatgut der Nummer 07.05 gegen eine 
Bestätigung des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwirtschaft über 
die Notwendigkeit der Einfuhr zur 
Förderung der Inländischen Landwlrt-
schaft ............................... frel 

2 - Erbsen der Nummer 07.05 B für Waren
empfänger, die In Ihren VerarbeI
tungsbetrieben daraus Suppenerzeug
nisse herstellen, gegen eine vom 
Bundesministerium für Land- und 
Forstwirtschaft Im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Handel, 
Gewerbe und Industrie ausgestellte 
Bestät I gung ••••••••••.•••.•••••••••.. fre I 

3 - Erbsen der Nummer 07.05 B I, beim 
Bezug durch Schälmühlen zur Her-
stellung von geschälten Erbsen, auf 
Erlaubnlsscheln •.••••••..••••.•.••••. frel 

Text In der Fassung des Entwurfes 

Tarifnummer 07.05: 

07.05 HÜlsenfrüchte, trocken und ausge
löst, auch geschält oder gebrochen: 
A Erbsen. ••••. •••••. .15 % 
B Bohnen. ..••••. ..frel 
C Linsen. ••••• . .•••• frel 
o andere................ .10 % 

Anmerkungen: 

1 - Saatgut der Nummer 07.05 gegen eine 
Bestätigung des Bundesministeriums 
für Land- und Forstwlrtschaft .•••••••• frel 

2 - Erbsen und Bohnen der Nummer 07.05 ., 
beim Bezug durch Verarbeitungsbetriebe 
zur Herstellung von Waren des Kapi-
tels 16, des Kapitels 20 oder der Num
mer 21.05, auf Erlaubnisschein •.•..•.• frel 

3 - Erbsen der Nummer 07.05 A, beim Be
zug durch Schälmühlen zur Herstellung 
von geschälten Erbsen, auf Erlaubnls-
schetn ••...••.••••••.•.•••••...•....•• freJ 
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Geltender Gesetzestext 

2. Anmerkung 1 a zum Kapitel 13: 

a - Süßholzauszüge~ mit einem Saccharosege
halt von mehr als 10 % des Gewichtes oder 
als Zuckerwaren aufgemacht (Nr. 17.04); 

3. Fußnote zur Tarifnummer 21.06 A 1: 

:~) Der Zollsatz für Waren der Nummer 21.06 A 1 
Ist auf S 600~-- für 100 kg zu erhöhen~ 
wenn es zur Hlntanhaltung einer bedeutenden 
Schädigung der Inländischen Erzeuger 
derartiger Waren durch wesentlIch erhöhte 
EInfuhrmengen erforderlich Ist. Der Zeit
punkt für dIese Erhöhung des Zollsatzes 
wird durch Verordnung des BundesminIsters 
für Finanzen Im EInvernehmen mIt den 
Bundesministern für Handel~ Gewerbe und 
Industrie und für Land- und Forstwirtschaft 
festgestellt. 

(Eine diesbezügliche Verordnung wurde mit 
BGB1. Nr. 400/1983~ erlassen) 

Text In der Fassung des Enwurfes 

Anmerkung 1 a zum Kapitel 13: 

a - Süßholzauszüge~ mit einem Saccharosegehalt 
von mehr als 10 % des Gewichtes oder als 
Zuckerwaren aufgemacht (Nr. 17.04) und 
Pektln~ Pektlnate und Pektate~ mit einem 
Zuckerzusatz~ gerechnet als Invertzucker, 
von mehr als 90 % des GewIchtes (Nr. 21.07); 

Fußnote zur Tarifnummer 21.06 A 1: 

:~) Der Zollsatz für Waren der Nummer 21.06 A 1 
Ist durch Verordnung des BundesminIsters 
für Finanzen im EInvernehmen mit den 
Bundesministern für Handel, Gewerbe und 
Industrie und für Land- und Fortwirtschaft 
bis auf 5 1 200,-- für 100 kg zu erhöhen~ 
soweit dies zu Hlntanhaltung einer be
deutenden Schädigung der Inländischen Er
zeuger derartiger Waren durch wesentlich 
erhöhte EInfuhrmengen erforderlich Ist. 
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Geltender Gesetzestext 

4. Tarifnummer 92.12 A 2 

2 andere •..........••........••••..•..• 15 % 

Text In der Fassung des Entwurfes 

Tarifnummer 92.12 A 2 

2 - andere: 
a - Träger, ohne Aufzeichnungen, und 

Blld- und Tonträger für Geräte 
der Nummer 92.11, mit Aufzelch-
nungen .••••••.......•............ 15 % 

b - sonstlge ......................... frel 

Art I k e 1 11 

Geltender Gesetzestext 

§ 1 Abs. 3 ll,t. a): 

ex 13.03 C Pektin, Pektlnate und Pektate, mit 
einem Zuckerzusatz von mehr als 
90 % des Gewichtes, gerechnet als 
Invertzucker 

Text In der Fassung des Entwurfes 

§ 1 Abs. 3 llt. a): 

Die gegenständliche Anführung entfällt 

'> 

276/M
E

 X
V

I. G
P - M

inisterialentw
urf (gescanntes O

riginal)
13 von 13

w
w

w
.parlam

ent.gv.at




